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MILITARISCHE GRUNDBEGRIFFE

Die Sicherheitspolitik — ein Jubilaum

Die schweizerische Sicherheitspolitik hat in
diesem Jahr ihr zehnjéahriges Jubildaum er-
lebt. Dieser jiingste Teil unserer Staatspoli-
tik wurde mit einem Bericht des Bundesrats
an die Bundesversammlung vom 27. Juni
1973 iiber die Sicherheitspolitik der Schweiz
(Konzeption der Gesamtverteidigung) erst-
mals offiziell begriindet. Mit einem am 3. De-
zember 1979 erstatteten Zwischenbericht
zur Sicherheitspolitik hat der Bundesrat sei-
nen ersten Bericht erganzt und auf den neu-
sten Stand der Entwicklung nachgefiihrt;
grundsatzliche Neuerungen erwiesen sich
dabei nicht als notwendig.

Wie dies bei neu geschaffenen Begriffskatego-
rien nicht selten der Fall ist, erweist sich fir die
Sicherheitspolitik eine Begriffsklarung als not-
wendig; insbesondere ist eine Abgrenzung ge-
genlber dem Begriff der Gesamtverteidigung,
oder die «umfassende» (totale) Landesverteidi-
gung notwendig.

Ein erster Grund hierfir liegt in der historischen
Entstehung der neuen Grosse. Aus der Er-
kenntnis, dass der moderne totale Krieg langst
Uber die militarische Auseinandersetzung zwi-
schen Armeen in den Kriegen friiherer Zeiten
hinausgewachsen und zum umfassenden
Kampf gegen die gesamten militarischen und
auch zivilen Potentiale des betroffenen Landes
geworden ist und sich gegen die ganze feindli-
che Nation richtet, sowie auch unter der Dro-
hung eines mit Atomwaffen gefiihrten Kriegs
(schlechtestenfalls um die Schweiz, aber auch
in ihrer europaischen Nachbarschaft) ist man
bei uns schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg
dazu Ubergegangen, sich mit den Anforderun-
gen eines umfassenden Krieges geistig und
abwehrmassig auseinanderzusetzen. Aus-
gangspunkte zu solchen Bemiihungen waren
die von der Armee angeregten und von ihr
durchgefithrten  Gesamtverteidigungs-Ubun-
gen, in denen die weit tber die militarischen
Probleme hinausweisenden Anliegen der um-
fassenden Landesverteidigung mit allen betrof-
fenen militarischen und zivilen Kreisen durch-
gearbeitet und tberdacht wurden. Fir die ver-
schiedenen Teilbereiche der Gesamtverteidi-
gung wurden in der Folge die notwendigen
Konzeptionen ausgearbeitet; das Schwerge-
wicht lag dabei auf dem Bericht des Bundesrats
vom 6. Juni 1966 uber die Konzeption der mili-
tarischen Landesverteidigung; daneben stehen
&hnliche Wegleitungen, insbesondere fiir den
Zivilschutz und die Kriegswirtschaft. Da jedoch
neben diesen Teilbereichen eine tbergeordne-
te, fir die Gesamtstrategie des Landes gliltige
Bearbeitung noch fehlte, wurden auch hierfir
die Vorarbeiten fiir eine eigene Konzeption an
die Hand genommen. Gestitzt auf ein von einer
besondern Studienkommission fir strategische
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Fragen ausgearbeitetes, gewichtiges Grunddo-
kument vom Jahr 1969 tiber «Grundlagen einer
strategischen Konzeption der Schweiz» wurde
in sehr grindlicher Arbeit — der letzte Entwurf
erreichte die Nummer 8 — der Bericht des Bun-
desrats vom 27. Juni 1973 erarbeitet und den
eidgendssischen Réaten zugeleitet, die ihn mit
auffallender Einmutigkeit gutgeheissen haben.
Im Titel des Berichts wurde von der bisherigen
Terminologie abgewichen: sein Hauptitel lautet
«Sicherheitspolitik der Schweiz», wahrend die
Bezeichnung «Konzeption der Gesamtverteidi-
gung» nur in Klammern als Untertitel angefiihrt
wird. Diese neuartige Titelgebung hatte nicht
zuletzt politische Griinde: man wollte die von
verschiedenen Kreisen abgelehnte Bezeich-
nung der (passiven) «Verteidigung» — sie ruft
allzu leicht der Frage «gegen wen?» — vermei-
den und ihn durch den (aktiven) Leitgedanken
einer Friedenswahrung ersetzen. Damit sollte
es auch der sozialdemokratischen Partei er-
leichtert werden, von ihrem eigenen, im Jahr
1972 ausgearbeiteten «Leitbild fir eine frie-
densstrategische  Sicherheitspolitik unseres
Landes» auf die vom Bundesrat vorgelegte
Fassung umzustellen. Da jedoch die «Gesamt-
verteidigung» im Untertitel des bundesrétlichen
Berichts stehen blieb, erschienen die beiden
Begriffe als gleichwertig. Das sind sie aber
nicht. Die Sicherheitspolitik ist der tiberdecken-
de Oberbegriff. Sie ist ein Teil der Gesamtpolitik
des Landes, der wie andere grosse Bereiche
der Landespolitik, wie etwa die Wirtschaftspoli-
tik, die Sozialpolitik, die Aussenpolitik und an-
dere, die wesentlichen Teilbereiche der politi-
schen Fiihrung der Schweiz darstellen. Demge-
genlber ist die Gesamtverteidigung nur ein der
Sicherheitspolitik dienendes Mittel, welches Or-
ganisation und Koordination der strategischen
Massnahmen zur Erreichung der sicherheitspo-
litischen Ziele des Landes sicherstellen soll.

1.
Hier kommt nun die zweite begriffliche Er-
schwerung. Aus ihrem Wesen als umfassende
Abwehr heraus muss die Gesamtverteidigung
alle Gebiete der staatlichen Tatigkeit umfassen,
die in einem Konflikt zum Ziel eines gegneri-
schen Zugriffs werden kdnnten: neben der Ar-
mee sind es die Wirtschaft, die Finanzpolitik,
der Staatsschutz, der diplomatische Verkehr
und andere wichtige Bereiche. Diese Einord-
nung der grossen zivilen Funktionen in die Ge-
samtverteidigung fuhrt zwangslaufig dazu, dass
die Gesamtverteidigung zu einer Art von Ober-
begriff wird, dem im Konfliktfall die wesentli-
chen Elemente der generellen Staatspolitik un-
tergeordnet sind. Wenn aber anderseits be-
dacht wird, dass die Gesamtverteidigung ein
Element der Sicherheitspolitik des Landes ist,
gelangt man zu der etwas Uberspitzt erschei-
nenden, im Grunde aber richtigen Feststellung,
dass in gespannten Zeiten die gesamte Staats-

politik mit allen ihren Teilgebieten zum Gegen-
stand der Sicherheitspolitik wird.

Diese Tatsache fiihrt uns zu der Einsicht, dass
die Sicherheitspolitik die bedeutungsvolle Auf-
gabe der massgebenden Behorden, insbeson-
dere des Bundesrats bedeutet, Mittel und Wege
zu finden, um den Frieden in Freiheit und Unab-
hangigkeit zu wahren und notfalls das Uberle-
ben eines grosstmaéglichen Teils der Bevolke-
rung und die Bewahrung der Unversehrtheit
unseres Heimatbodens zu gewahrleisten. Mit
andern Worten: Sicherheitspolitik heisst ganz
einfach Politik der Selbstbehauptung des Lan-
des gegentiber feindseliger Gewalt. Als ein vor-
rangiges Instrument zur Erfillung dieser Aufga-
be bedient sich die Sicherheitspolitik der Ge-
samtverteidigung, die einerseits aus einer mili-
tarischen Komponente, anderseits aber auch
aus den zivilen Formen der Landesverteidigung
besteht. In der Gesamtverteidigung sind des-
halb neben der Armee auch die zivilen Organi-
sationen des Landes und die Kantone einge-
gliedert, die im Katastrophenfall mit der Sicher-
stellung wichtiger staatlicher Aufgaben betraut
sind.

M.

Die Sicherheitspolitik, und als ihr Instrument die
Gesamtverteidigung sind Ausserungen unserer
von Gefahren und Drohungen erfliliten Zeit. |hr
Hauptziel liegt in der Bewahrung unseres Frie-
dens in voller Selbstbestimmung und im Schutz
und der Erhaltung unserer Volkssubstanz und
unseres Staatsgebiets. Dieses Ziel ist rein de-
fensiv und besteht nicht in der Vermehrung
unseres Gutes, sondern in der Bewahrung des-
sen, was unser Besitz ist. Sie dient der Verhin-
derung oder Abwehr aller Handlungen, die in
feindlicher Absicht und unter Gewaltanwen-
dung gegen uns unternommen werden, und
strebt unter Zusammenfassung aller unserer
Krafte nach der Selbstbehauptung als freier
Staat, und nach der Behauptung aller personel-
len und materiellen Gter. Die Sicherheitspolitik
sucht nicht eine Militarisierung des Volkes, son-
dern erfolgt unter voller Wahrung der demokra-
tischen Grundsatze; sie liegt in den Handen der
politischen Fiihrung. Ihr Hochstes hat sie dann
erreicht, wenn sie mit der echten Glaubwdirdig-
keit ihrer Anstrengungen jedem mdéglichen An-
greifer sichtbar vor Augen zu flhren vermag,
dass die Schweiz nicht, oder nur mit unverhalt-
nismassig grossem und deshalb nicht lohnen-
dem kriegerischem Aufwand bezwungen wer-
den konnte, und sie ihn auf diese Weise davon
abhélt, feindselige Plane in die Tat umzuset-
zen. Hier liegt die schweizerische Dissuasion-
politik, das heisst unser Streben nach Friedens-
wahrung dank ernsthafter Bereitschaft. Dieser
innere Gehalt unserer Sicherheitspolitik ent-
spricht nicht nur dem Gebot der Ethik im Vélker-
leben, sondern ist immer noch unser bewahrte-
ster Weg zur Sicherung des Friedens.



	Die Sicherheitspolitik : ein Jubiläum

